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Małgorzata Pęk
Nationaler Rundfunkrat Polen

Am 13. März 2002 hat der Vorsitzende des Nationalen Rundfunkrats eine
Geldstrafe in Höhe von PLN 300.000 (über USD 73.000) gegen den privaten
Fernsehsender TVN wegen der Ausstrahlung gewalttätiger und erotischer Szenen
in seiner Sendung „Big Brother - Battle" während der Schutzzeiten (die Blöcke
wurden zwischen 11:30 und 13:15 Uhr sowie zwischen 20:00 und 20:45 Uhr
gezeigt) verhängt.

In Art. 18, Abs. 5 des Rundfunkgesetzes vom 29. Dezem ber 1992 (mit
Änderungen) heißt es, dass Programme oder sonstige Sendungen, die die
körperliche, geistige oder moralische Entwicklung von Minderjährigen gefährden
können, nicht zwischen 6:00 und 23:00 Uhr ausgestrahlt werden dürfen. Zur
Umsetzung dieser Vorschrift hat der Nationale Rundfunkrat am 20. November
2001 ebenfalls eine Regelung verabschiedet, welche detaillierte Methoden für die
Einstufung, Übertragung und Ankündigung solcher Sendungen beinhaltet.

In dem Beschluss wurde festgestellt, die Sendung habe Gewalt gefördert. Sie
habe Gewaltszenen und Gruppenverhalten gezeigt, welche dem Moralempfinden
in einem positiven Kontext widersprechen; zudem habe sie Szenen enthalten, die
mit der moralischen Verantwortung im Hinblick auf Handlungen im erotischen
Bereich des menschlichen Lebens unvereinbar seien. Darüber hinaus habe die
Sendung Kommentare beinhaltet, die suggerierten, dass derartiges Verhalten
richtig und normal sei.

Decision of the National Broadcasting Council of 13 March 2002

Beschluss des Nationalen Rundfunkrats vom 13. März 2002
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